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Jürgen Pinne zum ersten Ehrenpräsidenten des Deutschen 
Steuerberaterverbandes ernannt 
  
Einstimmig und mit großem Applaus wurde StB/vBP Jürgen Pinne am 
19. Juni 2009 von der Mitgliederversammlung des Deutschen 
Steuerberaterverbandes e.V. (DStV) zum ersten Ehrenpräsidenten in 
der Geschichte des DStV ernannt. Damit würdigten die Delegierten 
das jahrzehntelange Wirken Pinnes zum Wohle des Berufsstandes 
und der Allgemeinheit. 
 
Bereits ab 1978 im Präsidium des Steuerberaterverbandes Hessen 
e.V. vertreten, stand Jürgen Pinne seit der deutschen 
Wiedervereinigung im Jahr 1990 dem DStV als Präsident vor. In dieser 
Zeit prägte er den Bundesverband als Sprachrohr des Mittelstands und 
als steuerpolitisches Gewissen gegenüber Gesetzgeber und 
Finanzverwaltung. Sein unermüdliches Wirken für ein 
leistungsgerechtes Steuerrecht und für die freie Berufsausübung der 
Steuerberater fand zustimmende Anerkennung über Verbandsgrenzen 
und politische Lager hinaus. 
 
In seinen 19 Jahren Präsidentschaft gelang es dem Träger des 
Bundesverdienstkreuzes der 1. Klasse, den DStV erfolgreich in Europa 
zu positionieren und maßgebliche Modernisierungen im Berufsrecht 
der Steuerberater durchzusetzen. Die Einführung der vom DStV 
vergebenen Fachberater (DStV e.V.) auf dem Gebiet der vereinbaren 
Tätigkeiten erleichtert den Berufsträgern, ihre wirtschaftliche 
Kompetenz - neben der Steuerexpertise - öffentlichkeitswirksam 
darzustellen. Ein weiteres Anliegen Pinnes stellte die Einführung von 
systematischen und zertifizierten Qualitätsmanagementsystemen in 
Steuerberater-Praxen dar. Und als gefragter Gesprächspartner der 
Medien war ihm stets daran gelegen, der Allgemeinheit das 
komplizierte und oft widersprüchliche deutsche Steuerrecht näher zu 
bringen und in einfache Worte zu übersetzen. 
 
Ehrenpräsident Jürgen Pinne wird sich auch weiterhin seiner Kanzlei 
widmen. Uneingeschränkte Aufmerksamkeit erwartet aber nicht minder 
die Familie des langjährigen DStV-Präsidenten, zu der mittlerweile 
sieben Enkel und zwei Urenkel gehören. 
 
Berlin/Düsseldorf, den 19. Juni 2009 
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